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 Steins Pod


Guten Tag liebe Hörerin,

lieber Hörer,

nun sind Sie da: Die neuen Auszubildenden. Und damit sind Sie als Arbeitgeber und Ausbildungsbetrieb ganz besonders in der Pflicht. Doch eine Frage stellt sich – ganz besonders dann, wenn Sie Ihre Auszubildenden an der langen Leine laufen lassen, ganz besonders. Die Frage nämlich: „Wie weit darf Verantwortung auf einen Auszubildenden im 1. Lehrjahr übertragen werden?“
Um genau diese Frage dreht sich diese aktuelle Ausgabe von SteinsPod
Doch bevor es nun losgeht, hier noch mein Hinweis: Das Manuskript zu dieser Ausgabe können Sie kostenlos von der Internetseite www.steinsblog.de herunterladen. Achten Sie auf der Seite www.steinsblog.de auch einmal auf die Kleinanzeige mit der Überschrift: „Was bleibt eigentlich Netto vom Brutto übrig?“ 
Wenn Sie auf diese Anzeige klicken, erhalten Sie von mir den Bruttolohn-/Nettolohn-Rechenschieber 2010 gratis. Sie können damit ohne Computer und blitzschnell ermitteln, wie viel Geld bei welcher Steuerklasse vom brutto übrig bleibt. 

Doch damit komme ich auch schon zum Thema. Wie viel Verantwortung darf ein Azubi im ersten Lehrjahr tragen?

Klar ist: Überträgt ein Ausbildungsunternehmen einem Azubi die Aufgabe, wichtige Post auf Postkörbe zu verteilen, dann ist nicht automatisch davon auszugehen, dass der Auszubildende überfordert ist. Das gilt auch dann, wenn der Azubi noch im 1. Ausbildungsjahr ist und ihm ein schweres Missgeschick unterläuft. 

Anders aber sieht das aus in einem Fall, den im vergangene Jahr das Landesarbeitsgericht (LAG) Berlin-Brandenburg zu entscheiden hatte (Az. 10 Sa 111/09 vom 18.3.2009). Dieser Fall spielt sich ausgerechnet in einer Rechtsanwaltskanzlei ab. Da kommt es – allein schon, um Fristen zu wahren – ganz besonders darauf an, dass Azubis zuverlässig arbeiten. Vor allem aber stellt sich dann erst recht die Frage: Durfte diese Arbeit an einen Azubi übertragen werden?

Im Mittelpunkt stand eine Auszubildende zur Rechtsanwalts- und Notariatsfachangestellten im 1. Ausbildungsjahr. Als im Januar 2009 gleich 3 Mitarbeiterinnen verhindert waren – die grundsätzlich Zuständige und die beiden Vertreterinnen –, wurde die Auszubildende mit der Ausgangspost betraut. Im Kern stand dabei die Verteilung der ausgehenden Briefe auf die normale Post und die Berliner Gerichtspost, die durch einen Justizboten noch am gleichen Tag überbracht wird. Der Verteilung auf die entsprechenden Postkörbe hatte die Auszubildende bereits mehrfach beigewohnt. 

Trotzdem unterlief der Auszubildenden ein folgenschwerer Fehler: 

Denn prompt landete am 12. Januar ein Brief versehentlich in der normalen Post, der unbedingt – zur Wahrung einer Berufungsfrist – noch am selben Tag hätte ankommen müssen. So erreichte er sein Ziel erst einen Tag zu spät. 

In diesem Fall kam der Rechtsanwalt mit einem blauen Auge davon: Er konnte die Richter am LAG Berlin-Brandenburg davon überzeugen, selbst keine Fehler gemacht zu haben. Dadurch konnte er die Berufungsfrist doch noch wahren – Glück gehabt! 

Was bedeutet dieser Fall aber generell für die Ausbildungsarbeit in Unternehmen? Welche grundsätzlichen Folgerungen ergeben sich daraus – auch für Sie?

Aufgrund der Aussagen der Richter am LAG Berlin-Brandenburg können 2 generelle Folgerungen für die betriebliche Ausbildungsarbeit abgeleitet werden. In der Urteilsbegründung wird nämlich vor allem auch auf die Frage eingegangen, wie selbstständig – gerade neue – Azubis arbeiten dürfen. Das LAG hat dazu festgestellt:
1.

Auch minderqualifizierte Kräfte – darum handelt es sich bei Auszubildenden im 1. Ausbildungsjahr – können nach festgelegten Regeln einfache Tätigkeiten selbstständig ausführen. Wichtig ist aber, dass sie die Regeln, nach denen sie handeln, kennen, verstehen und auch umsetzen können.

2.

Ein Auszubildender, der bereits häufiger bei einer Tätigkeit zugesehen und unter Aufsicht diese Arbeiten vorgenommen hat, muss nicht unbedingt im Anschluss an eine Ausführung dieser verantwortungsvollen Arbeit kontrolliert werden. Er handelt selbstverantwortlich. Das gilt vor allem dann, wenn es vorher keinen Anlass gab, an der Zuverlässigkeit des Auszubildenden zu zweifeln.
Insofern werden dadurch Ausbilder entlastet, die ansonsten in den Verdacht geraten könnten, dass der Verzicht auf eine Kontrolle in solchen Fällen grob fahrlässig sei.
Was aber, wenn der Azubi-Fehler einen Schaden verursacht?

Entsteht durch das Handeln des Auszubildenden ein Schaden für den Ausbildungsbetrieb, dann ist das Unternehmen insgesamt aber keineswegs von den negativen Folgen befreit. Der Schaden bleibt in der Regel bestehen und eine Begleichung kann nicht mit dem Hinweis zurückgewiesen werden, es sei ein Azubi am Werk gewesen. 

Beispiel: Ein Auszubildender kontrolliert eingehende Ware und übersieht einen offensichtlichen Fehler. Erst als die Ware Wochen später benötigt wird, wird der Fehler entdeckt. Das Unternehmen hat dann rechtlich keinen Anspruch mehr auf einen Umtausch oder Ähnliches. Der Azubi hat nämlich als Mitarbeiter vollwertig gehandelt. Daher bleibt hier nur die Hoffnung auf die Kulanz des Lieferanten.
Auch bei Fristen, die nicht eingehalten wurden, gilt: Es ist egal, wer das Fristversäumnis verantwortet. Das Ausbildungsunternehmen muss für den Schaden geradestehen. Aber: Entstehen Fehler durch einen Irrtum, was ja bei einem Azubi im Schnitt öfter passiert als beim berufserfahrenen Profi, dann gibt es die Möglichkeit, einen Vertrag erfolgreich anzufechten (§ 119 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)). 

Beispiel: Ein Auszubildender eines Autohauses bestellt statt 1,00 Kotflügel davon gleich 100 Stück. Er hatte das Komma vergessen. Dieses Geschäft kann erfolgreich widerrufen werden.
Konsequenz:
1.

Selbstständige und verantwortungsvolle Tätigkeiten im 1. Ausbildungsjahr sollten die Ausnahme bleiben, sind aber bei geringem Schwierigkeitsgrad und entsprechender Einweisung/Kontrolle generell möglich. 

2.

Je länger die Ausbildung dauert, desto mehr Verantwortung kann übertragen werden. Beachten Sie aber, dass es große Unterschiede bei der Selbstständigkeit von Auszubildenden gibt.
3.

Im Zweifelsfall ist es besser, die Arbeiten eines Auszubildenden zu kontrollieren. Eine grundsätzliche Verpflichtung dazu besteht allerdings nicht. Haben Sie Gründe genug, auf eine Kontrolle zu verzichten, und geht trotzdem etwas schief, sind Sie als Ausbilder keinesfalls „schuld“ oder gar schadensersatzpflichtig. 

4.

Ist ein Fehler durch einen Azubi passiert, der finanzielle Folgen hat bzw. haben könnte, sollten Sie prüfen, ob ein Irrtum nach § 119 BGB vorliegt. Wenn ja, dann fechten Sie den entsprechenden Vertrag an. 
So – ich bin damit auch schon am Ende dieser aktuellen Ausgabe von SteinsPod angelangt. Hören Sie bitte auch beim nächsten Mal wieder herein – und denken Sie auch bitte daran auf www.steinsblog.de auf die Kleinanzeige mit der Überschrift „Was bleibt eigentlich netto vom Brutto übrig?“ zu klicken um sich den kostenlosen Bruttolohn-/Nettolohn-Rechenschieber zu sichern!
Ich sage Tschüss bis zum nächsten Mal. Und denken Sie bitte immer daran:
„Die ersehnte Ruhe in der Freizeit hat ihre Tücken. Man könnte zum Nachdenken kommen.“ Das sage nicht ich, das sagt der deutsche Schriftsteller Oliver Hassenkamp.  Doch ich wünsche Ihnen trotzdem, dass Sie trotz aller Arbeit zur ersehnten Freizeit kommen.
Mit besten Grüßen

Ihr Günter Stein
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Wer legt Urlaubszeitpunkt fest?
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Betriebsurlaub: Nutzen Sie diese Möglichkeit
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Urlaubsantrag ablehnen – geht das?
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Genehmigten Urlaub widerrufen – ist das erlaubt?
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So beschäftigen Sie Minijobber besonders vorteilhaft
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